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nach Prof. Dr. Ackermann et al.1 
 
 
 

 
Die Kriminalistik ist die Wissenschaft von der Aufdeckung, Untersuchung 
und Verhütung von Straftaten. 
 
Ihr Gegenstand sind die  
� Gesetzmäßigkeiten und Erscheinungen des Entstehens von 

Informationen bei der Begehung von Straftaten sowie 
� die Methoden ihres Auffindens, Sicherns und Bewertens für 

Ermittlungs- und Beweiszwecke. 
 

Ihre Aufgabe ist es, Handlungen und Ereignisse mit kriminalistisch 
strafrechtlicher Relevanz 
� aufzudecken, 
� ihren Ablauf zu untersuchen,  
� den Täter zu ermitteln und 
� mit hinreichender Sicherheit zu überführen sowie 
� Wirkungsmöglichkeiten in präventiver Hinsicht zu erkennen und in 

Anwendung zu bringen. 
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